
\ a

Or; Das einzige, Was fests%eht, ist die Tatsache, daß dieDie ärztlichen Gesichtspunkte bei der
hier ZUr Diskussion stehenden Fragen noch weıterer Jur1-inneren Leichenschau stischer Klärung bedürfen.

Die in der Herder-Korrespondenz (L Ihg:, 148 f —Der- Die ärztlichen Gesichtspunkte
öffentlichte Stellungnahme ZUur rage der ınneren Leichen- Um notwendiger 1St CS, iın dem ganNnzCch Fragenkomplex
schau hat v“on ärztlicher Seıte einıgen Widerspruch gefun- die arztlıchen Gesichtspunkte bei der inneren Leichenschau
den Es wurde vD“Oor allem beanstandet, daß die ärztlichen öftentlichen Krankenanstalten klar herauszustellen. Dies
Gesichtspunkte darın nıcht genügend berücksichtigt UN 1STt 1n allen entscheidenden Juristischen Gutachten der Ver-
daß die ethischen un religiösen Motive der Ablehnung gangenheıt und iınsbesondere in den oben angeführten Gut-
oder Zustimmung ZUYT Leichenschau verkürzt dargestellt achten VO  3 Protf Becker-Mainz un Prot Schmidt-Heıidel-
seien. berg ausgiebig geschehen. Wenn ıch 1mM tolgenden AaUuUs eıner
Wır haben deshalb einen der führenden deutschen Patho- 30jährigen Berufserfahrung heraus diese arztlichen Ge-
logen, Univ.-Professor Dr med Franz Büchner, Freiburg sichtspunkte bei der inneren Leichenschau öffentlichen

Krankenanstalten noch einmal darstelle, annnJ Br., eın Gutachten diesen Fragen gebeten. Die
Äußerungen, die UNS ZUTr Verfügung gestellt hat, lagen ıch nıcht anders als Zanz un Sarl Aaus der DPer-

spektive des Ärztes. Dem ÄArzte 1st unmöglıch, primäreiNer Aussprache 7ayıschen Vorstandsmitgliedern der Deaut- miıt Jurıstischen Fragestellungen dieses Gebiet heranzu-schen Krankenhausgesellschaft UuUN: der Deutschen Gesell-
schaft für Pathologie zugrunde UN wurden V“O  S beiden Lreten Denn der Kranke, der eine öffentliche Kranken-

anstalt seiner Behandlung, Beratung un: Heilung auf-Gruppen gutgeheißen. sucht, begibt sıch Ja ıcht NUr ın eın Juristisch definierbares
Nur zögernd komme ıch der Bıtte der Schriftleitung der Vertragsverhältnis der Krankenanstalt, sondern dar-
Herder-Korrespondenz nach, mich über die arztlichen Ge- über hinaus un in allererster Liniıe 1n eın NS! Ver-

trauensverhältnis dem leitenden Ärzte der Anstalt.sichtspunkte bei der inneren Leichenschau 1n öffentlichen
Krankenanstalten außern, zögernd deshalb, weıl WIr ıcht der Vertrag, sondern das Vertrauen 1St die Gründ-
seit längerem einer unverantwortlichen Preisgabe CLIN- Jage der arztlichen Handlungen un: Anordnungen.
tester Probleme der Medizın Uun: des Arzttumes 1n Presse In dem angeführten Gutachten der Deutschen Kranken-
un: Film kranken, zögernd VOT allem aber auch, weıl die hausgesellschaft (1952) 1St 1U  3 der Versuch gemacht, dem
Subtilität und die Bedeutung der 1M Thema angeschlage- Ärzte bei der ınneren Leichenschau öftentlichen Kran-

kenanstalten eine ogrößere Rechtssicherheit dadurch ZG-LLCIHN Fragen für den Nıchtarzt aum überblicken sind.
Die Auseinandersetzung über dıe Z Diskussion stehen- währen, daß 1n jedem Falle VO  3 dem Kranken, der eine
den Fragen 1St aber durch iıne Reihe VOonNn Veröftentlichun- Krankenanstalt aufsucht, tür den Todesfal]l iıne Zustim-

IMNUuNng Z Leichenöffnung ausdrücklich schriftlich gegebenSCNH der etzten eıit 1n die allgemeıne Publizistik hiıneıin-
un mehrtach AUS der Perspektive des Nıchtarztes werden soll, wobei zugleıch 1in dem vorgeschlagenen Wort-

beleuchtet worden. Das Schweigen des AÄArztes 1n einer laut die Verweigerung dieser Zustimmung sehr leicht SC-
macht wird. Dieser Vorschlag 1St gewıß ZuLt gemeınt, aberZeitschrift, die selbst kürzlich diesen Fragen Stellung

hat, könnte daher mıßverstanden werden. bar jeder Erfahrung über die tatsächlichen Verhältnisse
unseren Krankenanstalten. Woürde der AÄArzt auf diese

Zur heutigen Rechtsauffassung Weiıse versuchen, bei der Aufnahme oder während der DBe-
handlung die vorsorgliche Zustimmung des KrankenZur derzeitigen Rechtsauffassung möchte ıch einleitend einer inneren Leichenschau 1im Todestalle erwirken,

NUuUr 1e] bemerken, daß alle NCUCTEN Rechtsgutachten würde 1m Keım das Vertrauen des Kranken, das ıhun Gerichtsurteile 1n der Auffassung übereinstimmen, ıhm geführt hat, auf das Schwerste gefährden, Ja in vielendafß die innere Leichenschau Ööffentlichen Kranken- Fällen vernichten. Denn W1e ımmer die Zustimmung her-anstalten einen strafrechtlichen Tatbestand überhaupt beigeführt würde, ob dem Wortlaut des Vorschlagesnıcht darstellt. Darüber hınaus wurde VO  $ Zzwel führenden 1m Gutachten der Deutschen Krankenhausgesellschaft oderHochschuljuristen, Protessor Dr Walter Becker-Maiınz 1n anderer Formulierung, in jedem Falle würde der Arzt
(Manuskrıipt Gesellschaft ftür Bürgerrechte und durch eın solches Vorgehen den arztlichen akt un dieProfessor Dr Eberhard Schmidt-Heidelberg (Kranken- Rücksicht auf die notwendige Zuversicht un Genesungs-hausarzt die Auffassung herausgearbeitet, dafß hoffnung des Kranken schwer verletzen. Jeder YEW1SSEN-auch zivilrechtlich die innere Leichenschau haftte ÄArzt wiıird daher ablehnen, MI1 einem radıkal _
öffentlichen Krankenanstalten nıchts Entscheidendes e1in- arztlıchen Verhalten seine rechtliche Sıcherung erkaufen.
gewandt werden kann, auch dann nıcht, wenn eine AUS- So wırd siıch auch in Zukuntft der bisherigen Ge-
drückliche Befragung des Verstorbenen Lebzeiten oder pflogenheit nıchts andern können, daflß diese rage im all-der Hınterbliebenen nıcht erfolgt 1St. Eın inzwiıschen VeI- gemeıinen 7zwischen dem Ärzt un dem Kranken uneroOrtertöffentlichtes Memorandum der Deutschen Krankenhaus- leibt, da{fß der AÄArzt Z mıindesten die rage nıcht den
gesellschaft (Das rankenhaus 1952, 220 vertritt aller- Kranken heranträgt un: dafß s1e Nur 1n den seltenen Fäl-
dings einen Strengeren Standpunkt. Die Abklärung dieser len ausgesprochen wiırd, ın denen der Kranke ausdrück-
Juristischen Fragen mussen WIr der weıteren Erörterung lıch gegenüber seinem AÄArzt den Wıillen bekundet, da{fß nach
der FachJuristen überlassen. Es waäare aber irreführend, seinem ode 1ne innere Leichenschau stattindet oder —
würde Ma 1n der Oftentlichkeit dıe Meınung vertreten, bedingt unterbleibt. ach allgemeiner Gepflogenheıit
be1 der Leichenöffnung öftentlichen Krankenanstalten deutschen Krankenanstalten, über die sıch keın Arzt
ohne ausdrückliche Einwilligung des Verstorbenen oder hinwegsetzen wird, wırd dieser Wılle des Kranken unbe-
der Hınterbliebenen läge eine rechtswıdrige Handlung dingt géaé1tet‚ se1l denn, daß das Gerichtl oder die Aat-
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iche Gesundßeitsbehörde AuUS Juristischen oder gesundheit- erstien Ranges, von großem Ernst un hoher Verantwor-
lıchen Gründen die Gültigkeit _ des Einspruches aufheben LUNg, aber auch VO  3 unermeßlicher, indırekter Hılfe
mussen. In den seltensten Fällen können die Angehörigen eiınes
Irıtt der Tod eiınes Kranken e1ın, halten die leitenden Verstorbenen selbst beurteilen, ob eine innere Leichen-
Ärzte öffentlicher Krankenanstalten häufig für ıhre Pflicht, schau notwendig ist. Sıe sınd daher in dieser rage ın der

dem Leichnam durch den Pathologen eıne innere Le1i- Regel ganz auf das Urteıl des ÄArztes angewlesen. Das
chenschau vornehmen lassen. Diesen Akt sehen s1e 1n Gutachten der Deutschen Krankenhausgesellschaft ordert
vielen Fällen Als notwendig A} sıch über die Richtig- NnUu  $ ZUr rechtlichen Sıcherung des Ärztes, da{ß in solchen
keit oder das Versagen iıhrer Dıiagnose un Behandlung Fällen, in denen keine Erklärung des Verstorbenen ZUr
Rechenschaft geben, be] künftigen Patıenten mMIt rage der inneren Leichenschau vorliegt, die Angehörigen
Ühnlichen Krankheitszeichen in der Dıiagnose sıcherer, in des Verstorbenen in aller OoOrm un: ausdrücklich die
der Behandlung hılfreicher se1n, beweiskräftige Un- Erlaubnis ZUur Leichenöffnung gefragt werden. Diese For-
terlagen für spatere Fragen der Versorgung und der SC- derung 1ISt leicht ausgesprochen, aber iın der Praxıs des
sundheitlichen Beratung der Hınterbliebenen gewinnen Krankenhauses außerst schwer verwirklichen. Sıe be-
und die notwendigen Maßnahmen der Gesundheits- deutet nämlich, da{(ß ın dem Augenblick, in dem die Hınter-

bliebenen ın der ersten schweren Trauer den Totenbehörden 1m Sozijalinteresse MIt zuverlässigen Beobachtun-
SCHh unterbauen. Jeder ertahrene Pathologe könnte stehen un in dem ıhnen die notwendige Ruhe, Samm-
zahlreiche Beispiele datür anführen, daß einem leitenden lung un Besinnung gewährt werden ollte, ıne tür die
AÄArzt einer Krankenanstalt dıe zuverlässıge Dıiagnose un: me1isten Nıchtärzte untragbare ASt der Entscheidung auf-
die Heıilung be1 diesem oder jenem Kranken 1Ur dadurch gebürdet wırd. Ausdrücklich befragt, werden sS1ie daher in
möglıch Wäfr, da{ß ıhm einıge eıt vorher be]1 der inneren den meısten Fällen diese rage mit einem unbedingten
Leichenschau eines Todesfalles das gleiche Krankheitsbild Neın beantworten, das S1e vielleicht schon wenıge Tage
VO  3 dem Pathologen 1ın seinen charakteristischen Befunden spater bei ruhigerem Nachdenken un beı einem gew1ssen
demonstriert und in seinen typischen Erscheinungen CI- Abstand VO  } den Tagen zwischen Tod und Begräbnis be-
Äutert wurde. Der Mensch 1St NUu einmal auf intensive dauern. Sıe denken in diesen agen ihren Toten un
sinnenhafte Eindrücke angewlesen, wichtige ıcht- ıhren großen Schmerz, un: alle Argumente des Ärztes,
bilder se1ines Handelns nıcht AUS dem Bewußtsein VeiI- die das soz1ale Bewußfßtsein appellieren, leiben Zzumelst
lieren. YSt recht gilt dies VO Ärzte, der Cagaus tageın fürs ungehört.
eine große Fülle sinnenhafter Erfahrungen bewältigen un!: Aus dieser ımmer wıeder bestätigten Erfahrung hat sıch
ordnen mufß. daher die Übung entwickelt, da{fß der leitende Arzt einer
Jeder ertahrene Pathologe könnte aber auch viele Be1i- Krankenhausabteilung ın der Regel die Entscheidung über
spiele beibringen, AUS denen hervorgeht, da{ß NUur be1 eınem die Durchführung einer ınneren Leichenschau kraft des
geringen Prozentsatz der Todesfälle dıe Frage der Hınter- Vertrauens VeErantwOTrTteL, das ıhn miıt dem Verstorbenen
bliebenenversorgung sofort nach dem ode gestellt wiırd. verbunden hat und mI1t den Angehörigen weıter verbindet.
Die Regel] 1St vielmehr die, dafß erst der bei der inneren Dieses Vertrauen Z1ibt dem ÄArzt die Gewißheit, da{ß in
Leichenschau erhobene Betund die rage nach dem Z einer formalrechtlich vielleicht noch ungeklärten Sıtuation
sammenhang des Todes MIt Unfallfolgen, Berufsschäden, mıiıt seinen Anordnungen die Sphäre des Rechtes nıcht ver-

Kriegsverletzungen, Erkrankungen 1m Kriegseinsatz un letzt. In der Regel wırd C_r aber nach einer ANSCMESSCNCH
1in der Gefangenschaft USW.,. aufwirtft. Da in solchen Fäl- Frist die Angehörigen 1n geeigneter orm über das Er-
len viele Fehlentscheidungen in der Begutachtung durch gebnis der inneren Leichenschau unterrichten. Wo nahe
das Vorliegen eiınes austührlichen Protokaolls über die Angehörige SpONtanN die ınnere Leichenschau ıhres Ver-
innere Leichenschau vermieden werden, lıegt für jeden storbenen ın aller orm verweigern, wiırd versuchen, bei
Einsichtigen auf der and ıhnen seine arztlıchen Gesichtspunkte ZUr Anerkennung
Be1 den Aufgaben der Gesundheitsbehörden liegen die bringen. Wıiırd auch dann noch dıe VWeigerung auf-

rechterhalten, wırd nach allgemeınen GepflogenheitenDıinge ahnlıich. Der Todestall einer Seuche, eines
in den deutschen Krankenanstalten die ınnere LeichenschauTyphus, einer Kinderlähmung, der Todesfall durch

iıne LCUu auftauchende Berufskrankheit wiırd häufig wäh- nıcht ausgeführt, nıcht selten allerdings mi1t dem Ergebnis,
da{fß spater auftauchende Fragen der Hınterbliebenen-rend des Lebens Sat nıcht erkannt. Solche Todesfälle ent-

gehen daher der aufsichtführenden Gesundheitsbehörde, VEISOTSUNG ıne nachträgliche Exhumierung notwendig
un: 1Ur die Wachsamkeit des leitenden ÄArztes des Kran- machen.

Dıie Erschütterung vieler Grundrechte des Menschen in derkenhauses hier dafür, dafß durch die von ıhm an  —
ordnete Leichenöffnung die Seuche 1im Keım und die Be- jüngsten Vergangenheit hat 1m westlichen Deutschland der
rutskrankheit in ıhrem ersten Auftreten ertaßt un dann Nachkriegszeit ZUuUr Überprüfung vieler Übungen und Ge-

pflogenheiten unserecs öftentlichen Lebens auf ihre INOI-sogleich wıiırksam bekämpft werden annn
Da bei all dem die behandelnden Ärzte un: der die schenrechtliche Verantwortbarkeit geführt. Im Zuge

dieser notwendigen Besinnung wurde hier un da die
innere Leichenschau durchführende Pathologe zugleıch Meınung entwickelt, die innere Leichenschau ohne AauUus-
NEeEUeEe wissenschaftliche Erfahrung gewıinnen, 1st für einen drückliche Einwilligung des Verstorbenen oder seiner
wissenschaftlich geschulten Arzt selbstverständlich. Es Hınterbliebenen se1l eın verwerftlicher Frevel die
WwWare aber abwegıg, das „Interesse der Wissenschaft“ miıt Menschenrechte. Von dieser Auffassung 1st oftensichtlich
der Nebenbedeutung, handle sıch dabej 1n EeErstier Linıe auch das Memorandum der deutschen Krankenhausgesell-

die Befriedigung wissenschattlicher Neugıer un W1S- schaft beeinflußt. VWer ın seınem Berufe tagtäglich mMI1t
senschaftlichen Ehrgeizes, als das Entscheidende bei der 1N- den Toten umgeht, wırd weniıgsten geneigt se1n, solche

Leichenschau anzusehen. Sıe 1St eın ä_rztlicher Akt Gesichtspunkte leicht nehmen. Von dem Nıchtarzt wird
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ab dab le daß alle ges 1 en Ri ichti2! E A  Menschenrechte nicht selten die Ausfluchtrufung auf die entseiıdenden Fragen 5R SM der ] chen Ethik St
ın eine sechr unsoz1ale Gesinnung bedeutet. Das Liebes- genommen hat Diese Ansprachen liegen Ir ın deutscher
gebot, 1m sozialen Gefüge menschlicher Gemeinschaften, Übersetzung VOF. Sıe enthalten 1n höchster orm iıne
auch über den 'Lod hınaus einander hiltreich se1n, wiırd Würdigung un Wertung des hohen Berufes des Ärztes,dabe;j in der Regel Sar nıcht gesehen. Wer aber als AÄArzt W 1e WIr S1e in keiner anderen Veröffentlichung UNSCHET
weılß, welcher egen für die Lebenden und W 1e viele Hıiılfe eıit finden So stellen dıie. Vorte, die AUSs XII
ür die Kranken, aber auch für Hınterbliebene VO  3 der 20 Maı 1948 VOr den Teilnehmern des Internationa-inneren Leichenschau S öftentlichen Krankenanstalten len Chirurgenkongresses gesprochen hat, einen Lobpreisausgeht, der ann nıcht anders, als die Liebesrücksicht des Berutes des Chirurgen dar, W 1e ıh gültiger eın
höher stellen als jeden anderen Gesichtspunkt, der hier 1m Ärzt hätte formulieren können. In diesen Ansprachen,
Namen der Menschenrechte geltend gemacht werden besonders der VOT dem Internationalen Kongreiß der
könnte. Neuropathologen VO September 19572 (Herder-
ıne völlige Verkennung der wıirklichen Motive un Korrespondenz 7 Jbhs% Z wırd aber auch immer
Zusammenhänge 1St in jedem Falle, WENnN Dr. Jur. Franz wıeder die rage geprüft, W1e Wwelt das Gewissen des
Klein 1n einem  Autsatz über die innere Leichenschau ÄArztes 1n der Jüngsten eıt wach WAafr, un wırd® (Krankendienst 1952 296 U, 326.) der Meinung 1St, gezelgt, daß diese oder jene Entwicklung in der modernen

S  R  vr dıe derzeitige Obduktionspraxis den Ööftentlichen Medizin ıne Grenzüberschreitung VO Standpunkt der
Krankenanstalten se1 eın Relikt nationalsozijalistischer natürlichen un der cQhristlichen Ethik darstellt. An keiner
Ideologien, iıne Unterdrückung menschlicher Indivyvidua- Stelle finden sıch dabe; Einsprüche gegen die Durchfüh-
lität durch die öftentliche Gewalt. icht aus Staatsraison rung der inneren Leichenschau. Auf der anderen Seite hat
haben sich diese Gepflogenheiten entwickelt, sondern e1in- Pıus XII November 1944 VOor den Mitgliedern der
Z1g aus der arztlıchen Erfahrung un: dem arztlichen Ver- ıtalienischen medizinisch-biologischen Vereinigung voll
antwortungsbewußtsein. Im übrigen haben sS$1e Aa den Bewunderung VO  e} den Aufgaben des AÄAnatomen SCSDIO-

D deutschen Krankenanstalten ine über 100jährige (Z2: chen un dabei den Ausruf des Schöpfers der pathologi-
schichte, un: 1n den meıisten größeren Städten Deutsch- schen Anatomıie 1mM 18 Jahrhundert, des großen Italıeners
lands haben s1e siıch gerade in den Jahrzehnten des VCrgan- Or7gagnı, gelegentlich einer ınneren Leichenschau zıitlert:
s  n  n Jahrhunderts entwickelt, 1n denen mMan tür dıe „Könnte ich doch Gott jeben, W 1e ich ıh erkenne!“
Rechte des Indıyiduums weıt hellhöriger WAar als NSsSere Auch wollen WIr uns hier der Tatsache erinnern, dafß der
Zeıiten. Heıilıge Franz von Sales als 21 jähriger dem Eın-
Die wichtigste Frage, die siıch dem Arzte in diesem Zu- druck einer schweren Erkrankung verfügt hat, Inan möge
sammenhang tellt, 1St dıe, ob die innere Leichenschau VO seınen Leichnam den Ärzten Studien übergeben, un
Standpunkt der christlichen Ethik gutgeheißen werden dies mMIt der Begründung: B wırd mMır be1 meınem ode
ann Selbstverständlich an diese rage zuständig 1Ur ine Erleichterung se1n, wIı1ssen, daß ich als TLoter noch
VO  w der christlichen Theologie her beantwortet werden. der Allgemeinheit nutzen werde“ (Elze, Münchn
ber der ABZE der 1n seinem beruflichen Wirken siıch als med Wechr 1951, Vor dem Beispiel dieses oyroßen
Christ fortgesetzt bemüht, sıch über seın Handeln Rechen- Heıiligen sollte jeder verstummen, der die Meınung ver-
schatt geben, hat 1N der Regel durch viele Gespräche mi1t tritt, die Leichenöffnung verbiete sıch AUuUs Rücksichten der
Theologen und durch Lektüre mehr un mehr sein Urteil christlichen Religion.
geklärt. Der Hınweıs, da WI1r unsere Ehrfurcht VOTLT dem Im übrigen finden die oben dargelegten ärztlichen (je-
Leichnam mIit dem Auferstehungsglauben verbinden sichtspunkte un Gepflogenheiten die volle Billigung des

Klein, kann für ıh daher nıcht beanspruchen, katholischen Moraltheologen in dem soeben ers!  1enenen
eine gültige Aussage ZuUur Theologie der inneren Leichen- Aufsatz VO Schöllgen über 1€ arztliche Sektion VO  =
schau sSC1inN. Um bedeutungsvoller 1St für den christ- Leichen in der Sıcht der katholischen Moraltheologie“
lichen AÄArzt die Tatsache, da{fß apst 1Us X I1 se1it dem (Das Krankex_1haus 1953,

@'3e

Aktuelle Zeitschriftenschau
Theologie isch Un pé1iristisd1 sein, die großen Enzykliken einbeziehen. Neue Gegen-stände der Moraltheologie sınd VO  : allem die Arbeit und auf Grund der]5ERBUIR‚ Eucharius. Lumen Christız. In Wort und Wahrheit soz1alen Verhältnisse und der Stellung der rau die Ehe, denn die

Jhg Hefr (April 255—264 Moraltheologie muß die Wirklichkeit leıten können. Entsprechend wareeine Erneuerung der Predigt und der philosophischen Terminologie NOL-

Deutung der neutestamentli:chen Geschehnisse durch die Evangelisten 1mM wen 1g
Lichte der Auferstehung Christi un: der Pentekoste. Berbuir interpretiert
1n diesem Sınne dıe Wunder Jesu V O] „Anfang der Zeıichen“ ın Kana bıs 9 Die Heilsnotwendigkeit der Kirche In
Zur Auferweckung des Lazarus als Vorwegnahme der Auferstehung un Die neue Ordnung Jhg Heft (1953) 90—99Verherrlichung Jesu, darın s1e ihre Erfüllung gefunden haben. Interpretation des Satzes: nulla salus ecclesıam nach einer Erklärung

des HIl. Offiziums VO: August 1949, die erstmalig ın he AmericanDELHAYE, La theologie morale d’hier et d’aujourd’hui. In Ecclesijastical Review“ veröftentlicht wurde. Wenn auch diese Er-
Revue des Sciences religieuses Jhg Nr. (April 112 lärung e enüber M ysticı Corporis sachlich nıchts Neues vortragt, be-
bıs 130 deutet s1e och einen vewissen Fortschritt in der Ausdrucksweise. Ihr zufolge15t nıcht immer der ausdrückliche Wille gefordert, eın vollgültiges Glied

E{}  Y Nach eiınem kurzen Überblick über die Geschichte der Moraltheologie werden der Kırche werden, sondern Gott begnügt 'sich M1 der Seelenbereitschaftın einem 2. Teıl die Ertordernisse eiıner modernen Moralcheolo 1e dar- des Menschen, ın die sichtbare Kırche einzutreten WLn dieser 1 einemgelegt: s1e muß DOSIELV se1n, sıch auf die Nachfolge Christiı grun C} bib- uni_'1berwincllidlen Irrtum verstrickt 1St.,
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